
Zweitens rügt die Klägerin einen Berechnungsfehler bei den 
Transportkosten zu ihren Lasten. 

Drittens macht sie die falsche Auslegung und Anwendung von 
Gemeinschaftsvorschriften durch die Kommission, insbesondere 
von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/1992 ( 8 ), 
einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
und eine Ermessensüberschreitung geltend. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 der Kommission vom 2. August 
2001 zur Durchführung der Beihilferegelung für Baumwolle (ABl. 
L 210, S. 10). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 des Rates vom 22. Mai 2001 über 
die Erzeugerbeihilfe für Baumwolle (ABl. 148, S. 3). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 1123/2004 der Kommission vom 17. Juni 
2004 zur Festsetzung der tatsächlichen Erzeugung nicht entkörnter 
Baumwolle und zur entsprechenden Kürzung des Zielpreises für das 
Wirtschaftsjahr 2003/04 (ABl. L 218, S. 3) 

( 4 ) Verordnung (EG) Nr. 905/2005 der Kommission vom 16. Juni 2005 
zur Festsetzung der tatsächlichen Erzeugung nicht entkörnter Baum
wolle und zur entsprechenden Kürzung des Zielpreises für das Wirt
schaftsjahr 2004/05 (ABl. L 154, S. 3). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 871/2006 der Kommission vom 15. Juni 2006 
zur Festsetzung der tatsächlichen Erzeugung nicht entkörnter Baum
wolle und zur entsprechenden Kürzung des Zielpreises für das Wirt
schaftsjahr 2005/06 (ABl. L 164, S. 3). 

( 6 ) Verordnung (EG) Nr. 1486/2002 der Kommission vom 19. August 
2002 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 zur 
Durchführung der Beihilferegelung für Baumwolle (ABl. L 223, S. 3). 

( 7 ) Verordnung (EG) Nr. 1663/95 der Kommission vom 7. Juli 1995 
mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 
729/70 des Rates bezüglich des Rechnungsabschlussverfahrens des 
EAGFL, Abteilung Garantie (ABl. L 158, S. 6). 

( 8 ) Verordnung (EWG) Nr. 3149/92 der Kommission vom 29. Oktober 
1992 mit Durchführungsbestimmungen für die Lieferung von Nah
rungsmitteln aus Interventionsbeständen zur Verteilung an Bedürf
tige in der Gemeinschaft (ABl. L 313, S. 50). 
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Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, USA) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte O. Günzel und W. von der Os
ten-Sacken) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Live Nation (Music) UK Ltd (London, Vereinigtes Kö
nigreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 24. Februar 2010 in der Sache R 216/2009-1 
aufzuheben, soweit darin die Beschwerde zurückgewiesen 
wird; 

— den Widerspruch Nr. B 754 335 gegen die Anmeldung der 
Gemeinschaftsmarke Nr. 3 333 804 „MONSTER ROCK“ ins
gesamt zurückzuweisen und 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „MONSTER ROCK“ für 
Waren der Klasse 9. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Andere Beteiligte im Verfahren vor der Be
schwerdekammer. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Im Vereinigten Königreich eingetragene Wortmarke 
Nr. 1 313 176 „MONSTERS OF ROCK“ für Waren der Klasse 
16, im Vereinigten Königreich eingetragene Wortmarke 
Nr. 1 313 177 „MONSTERS OF ROCK“ für Waren der Klasse 
25, im Vereinigten Königreich eingetragene Wortmarke 
Nr. 1 313 178 „MONSTERS OF ROCK“ für Waren der Klasse 
26, im Vereinigten Königreich eingetragene Wortmarke 
Nr. 2 299 141 „MONSTERS OF ROCK“ für Waren und Dienst
leistungen der Klassen 9, 16, 25, 41 und 43, in den 15 alten 
Mitgliedstaaten notorisch bekannte Marke „MONSTERS OF 
ROCK“ (im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsüberein
kunft), nicht eingetragene Marke „MONSTERS OF ROCK“, die 
in den 15 alten Mitgliedstaaten im geschäftlichen Verkehr be
nutzt wurde, und geschäftliche Bezeichnung „MONSTERS OF 
ROCK“, die in den 15 alten Mitgliedstaaten im geschäftlichen 
Verkehr benutzt wurde. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
hinsichtlich aller streitigen Waren stattgegeben, und die Anmel
dung wurde in vollem Umfang zurückgewiesen. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerdekammer (i) die 
Übereinstimmung/Ähnlichkeit der Waren falsch beurteilt habe, 
(ii) die Unterschiede zwischen den Marken, insbesondere deren 
begriffliche Unterschiede, nicht berücksichtigt habe und (iii) den 
Schutzumfang des älteren Zeichens nicht bestimmt habe.
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